
RECHT I1\ ' I  SOZIALISMUS

ANALYSEN ZUR NORMDURC HSETZUNG
IN OSTEUROPAISCHEN NACHKRIEGS-

GE SELLSCHAFTEN (  1  e44  /  4s -  1  e8e)

Herausgegeben von Gerd Bender und Ulrich Falk

BAND 1

Enteignung

iiE|l
Vittorio Klostermann Frankfurt am Main

1999



Persönliches und privates Eigentum in Theorie und
Praxis der Nachkriegszeit bis zum Inkrafttreten des

Ungarischen Zívll'gesetzbuches ( 1959)

BÉle Szesl. Miskolc

I. Vorbedingungen; II. Fragestellung; III. Die Rechtsentwicklung in den
ersten 15 Nachkriegsjahren; IV. Die Gesetzgebung und die Eigentumsord-
nung; V. Die Rechtswissenschaft und das Eigentum; VI: Altes Richterrecht,
,,neue" Rechtspraxis und Eigentumsfragen; VII. Staatliches (gesellschaftli-
ches) Eigentum versus individuelles Eigentum;VII. Persönliches Eigentum -
Privateigentum: Unterschiede? VIII. AbschlieBende Thesen.

I. Vorbedingungen

Es sei erlaubt, diesen kurzen Bericht mit einer Aneinanderreihung
einiger bekannter Tatsachen zu beginnen, die gleichsam die Rahmen-
bedingungen der folgenden Ausfuhrungen bilden. Die meisten dieser
Feststellungen beziehen sich nicht speziÍisch auf Ungarn und werden
daher mit groBer Wahrscheinlichkeit wáhrend unserer Tagung noch
mehrmals erwáhnt und analysiert werden. Es werden im folgenden
scheinbarbeliebige Elemente herausgegriffen, aber in der Hoffnung, daB
diese Selektion sich spáter bestátigen und als sinnvoIl erweisen wird.

1. Nach der Auffassung der marxistischen Rechtswissenschaft
bilden das Eigentum und im weitesten Sinne die Eigentumsverhált-
nisse die wichtigsten Elemente der Produktionsverháltnisse. Die
Gesamtheit der Produktionsverháltnisse bestimmen die gesellschaft-
liche Ordnung, die Ideen und die Institutionen der Gesellschaft.
Dementsprechend ist das Eigentumsrecht das wichtigste und grund-
legendste Rechtsinstitut des Zivilrechts. Das Eigentumsrecht ist der
Ausgangspunkt bei der Regelung der Vermögensbeziehungen im
Rahmen des Rechtssystems und deshalb können die Fragen über das
Eigentum in der Theorie des Zivilrechts eine besondere Beachtung
beanspruchen.1 Diese besondere Rolle wird damit erklárt, da8 ,,das

1Vgl. GyÖnr;y CseNÁrrt, Das Eígentumsrecht im ungarischen Zivilgesetzbuch, in:
FeRoxc MÁol (Hrsg.), Das ungarische ZivíIgesetzbuch in funf Studien, Budapest 1963,
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Eigentumsrecht unter allen Rechtsinstituten in der unmittelbarsten
Verbindung mit der wirtschaftlichen Basis"2 steht. Die Beziehung
zwischen Wirtschaft und Recht (und damit zwischen der politischen
tkonomie und der Rechtswissenschaft) zeígt sich vor allem an den
Problemen der Eigentumsordnung.

2. In der marxistischen Rechtstheorie erscheinen die Eigentums-
verháItnisse in der Rechtsordnung in unterschiedlichen Eigentums-
formen. Damit wird die einheitliche Eigentumsbetrachtung der bür-
gerlichen Gesellschaften aufgehoben und fur die sozialistische
Wirtschafts- und Rechtsordnung für inakzeptabel erklárt.

Als höchstrangige, gleichzeitig aber qualitativ und auch quantitativ
dominierende Form des Eigentums wurde das gesellschaftliche
(hauptsáchlich sozialistisch-staatliche) Eigentum anerkannt. Als sei-
ne wichtigsten Funktionen wurden die Beseitigung der Ausbeutung
der Arbeitenden und die möglichst vollkommene Befriedigung der
materiellen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft betrach-
tet.3 Zut Lösung dieser Aufgaben und zLIr Praktikabilitát dieses
Eigentumssystems benötigte man ,,eine zentral geleitete, umfassend
verbindliche, staatliche Planwirtschaft".a

3. Im sozialistischen Recht besteht die wichtigste Unterscheidung
zwischen den Produktions- und den Konsumgütern (also den für den
persönlichen Gebrauch bestimmten Gütern). Die Produktionsmittel
sind typischerweise Gegenstand des gesellschaftlichen Eigentums,
wodurch das Nutzungs-, NutznieBungs- sowie insbesondere das Ver-
fügungsrecht über diese rechtlich stark beschránkt sind. Die Konsum-
güter sind typische Gegenstiinde des individuellen, persönlichen
Eigentums.u

4. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand in Ungarn eine durchgreifende
Bodenreform statt, in deren Verlauf der GroBgrundbesitz abgeschafft
und der Boden an die Bauernschaft als Eigentum verteilt wurde.6

S' 113; Irr,rnt ThrÁcs, Verfassungsrechtliche Grundlagen der Eigentumsordnung, in:
Gponc BnuNNBn/l-)rprnn Ppnpn (Hrsg.), Wandlungen in der Eigentumsverfassung der
sozialistischen Lánder Südosteuropas' München 1990, S. 11.

2 CseNÁoI (wie Fn. 1), S. 114.
3 Vgl. .|nxÁcs (wie Fn. 1), S. 12.
4 FgRexc MÁol, Die eigentumsrechtliche Stellung der staatlichen Betriebe - ein Bild

einer tiefgreifenden umgestaltung, in: BRuNxnn/Prarr (wie Fn. 1), S. 27.
5 Vgl. VIxroR Knenr, Zivilrechtliche Grundlagen der Eigentumsordnung, in: BnuN-

Npn/Prepp (wie Fn. 1). S. 20.
6 Die diesbezügliche Verordnung Nr. 600/1945 der Provisorischen Nationalen Re-

gierung wurde von der Nationalversammlung zum Gesetz VIJI945 erhoben. Zu den
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5. Noch vor der Machtergreifung der Kommunisten gingen die
Bergwerke und die Schwerindustrie formell in staatliche Verwal-
tung, tatsáchlich aber in staatliches Eigentum über. Die ohne Ent-
schádigung Vorgenommene Verstaatlichung der Produktionsmittel
(mit Ausnahme des Bodens) wurde in wenigen Jahren vollbracht und
schuf die Grundlagen des neuen Wirtschaftssystems, in dem - wenig-
stens im industriellen Bereich das staatliche Eigentum vor-
herrschte.T

6. Die radikale Umgestaltung der Eigentumsverháltnisse geschah
nach sowjetischem Beispiel. Die gesellschaftlich-wirtschaftlichen Un-
terschiede verlangten jedoch unterschiedliche juristische Lösungen. So
kam zum Beispiel in Ungarn die Übernahme des Bodens in Staatsei.
gentum nicht in Frage. s Diese Unterschiede in der Eigentumsordnung
wurden in der Theorie zuerst mit den abweichenden historischen
Gegebenheiten, spáter mit den verschiedenen Entwicklungsstufen
der sowjetischen Gesellschaft einerseits und denen der Volksdemokra-
tien andererseits erklárt.

7. Das ungarische Privatrecht vor dem Zweiten Weltkrieg kann man
als ein traditionsverbundenes Richterrecht bezeichnen. Im privat-
rechtlichen Bereich besaBen die Kodifikationsentwürfe für ein bürger.
liches Gesetzbuch groBen EinfluB auf das Rechtsleben. Obwohl diese
Entwürfe sowohl theoretisch als auch inhaltlich anfangs unter der
starken Wirkung des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB)
standen. lösten sie sich von Entwurf zu Entwurf immer mehr von

früheren Verhaltnissen vgl. L,Ásztő NacY, A mezőgazdaság1 foldtulajdonviszonyok a
Horthy-korszakban, in: Tanulmányok a Horthy-korszak áIlamáról és jogáról [Die
landwirtschaftlichen Bodeneigentumsverháltnisse in der Horthy.Ára, in: Studien
über das Recht und den Staat der Horthy-l\ra], Budapest 1958.

7 Die wichtigsten diesbezüglichen Rechtsvorschriften: Gesetz XIIV1946: Über die
Verstaatlichung des Kohlebergbaus: Gesetz X)V1946: Über die Úbernahme der Elek-
trizitátswerke (' '.) in staatliches Eigentum; Gesetz y\ru/1'947: Über die Übernahme
der Ungarischen Nationalbank (...) in staatliches Eigentum; Gesetz XxV/1948: Über
die Ubernahme etlicher Industrieunternehmen in staatliches Eigentum; Gesetz
XxxIIV1948: Über die Übernahme der nicht staatlichen Schulen durch den Staat;
Gesetzesdekret 20/1949: Über die Übernahme etlicher Industrie. und Verkehrsunter-
nehmen in staatliches Eigentum; fiesetzesdekret 25lL95O: Über die Übernahme der
Óffent]ichen Apotheken in staatliches Eigentum; Gesetzesdekret 4/Ig52: Uber die
ubernahme etlicher Hausliegenschaften in staatliches Eigentum.

o Vgl.(iytrla lii)nst, A magyar jogfejlődésének elvi kérdései népi demokráciánk eiső
tíz évében [Die prinzipiellen Fragen der Entwicklung des ungarischen Rechts in den
ersten zehn Jahren unserer Volksdemokratie], in: Jogtudományi Ktizltiny (1955),
s. 324.
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diesem Vorbild. Letztendlich blieben vor allem im Bereich des Erb-
rechts und des ehelichen Güterrechts nationale Rechtsinstitute und
Grundsátze ethalten.9

B. Es ist allgemein bekannt, daB in Ungarn das Privatrecht nach
mehreren mehr oder minder gelungenen Versuchen der bürgerlichen
Periode (zwischen 1900 und 1928 wurden vier Entwürfe für ein
bürgerliches Gesetzbuch erstellt) erst im Jahre 1959, also erst zehn
Jahre nach der kommunistischen Machtübernahme. kodiÍiziert wurde.

II. Fragestellung

Ausgehend von den hier aufgelisteten Rahmenbedingungen soll des-
weiteren der Frage nachgegangen werden, wie das Zivilrecht sowohl in
der Gesetzgebung als auch in der Wissenschaft sowie in der Gerichts-
praxis die Aufgabe der Umgestaltung des Eigentumsrechts im ersten
Jahrzehnt des Sozialismus bewáltigt hat. Das Hauptinteresse g'lt
folgenden Problemkrei sen :
- Wie, inwieweit und in welchen Abstufungen hatte die politisch

stark beeinfluBte verfassungsrechtliche Eigentumsordnung die in-
nere, privatrechtliche Ordnung des Eigentumsrechts durchdrun-
gen?

_ Wie gestaltete sich das Verháltnis zwischen gesellschaftlichen und
individuellen Eigentumsformen im Bereich des Zivilrechts? Wie
wurde die Vorherrschaft des staatlichen und gemeinschaftlichen
Eigentums dem Privateigentum gegenüber mit Mitteln aus dem
Bereich des Zivilrechts unterstützt und verwirklicht ?

- Welche Spuren hat die Unterscheidung zwischen dem persönlichen
und privaten Eigentum im Zivilrecht (in der Rechtssetzung, in der
Wissenschaft und in der Praxis) hinterlassen?
Im folgenden wird nicht angestrebt, den 4Ojáhrigen Entwicklungs.

gang des ungarischen Eigentumsrechts nachzuzeichnen. Im Hinblick
auf die spezifische Fragestellung wird jedoch versucht, einen kurzen
Überblick über die ungarische Rechtsentwicklung, d. h. vielmehr über
die Bedeutung der Rechtssetzung, der Wissenschaft und der Rechts-
praxis in der Umgestaltung der ungarischen Eigentumsordnun g zv
geben. Die darauffolgende Untersuchung der zuvor gestellten Fragen

9 Vgl. ANonnns B. ScHwanz, Einflüsse deutscher Zivilistik im Auslande, in: HnNs'lirrnlrn/tine^-z 
WIEAcKon (Hrsg.), Rechtsgeschichte und Gegenwart. Gesammelte Schrif-

ten zur neueren Privatrechtsgeschichte und Rechtsvergleichung 1960, S. 65-66.
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konzentriert sich wesentlich auf die Gegenüberstellung zwischen
gesellschaftlichem und individuellem sowie zwischen persönlichem
und privatem Eigentum.

III. Die Rechtsentuicklung in den ersten 15 Nachkriegsjahren

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde im Laufe der Umgestaltung der
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Ordnung des Landes auch
eine Neuschaffung der Zivilrechtsordnung ins Auge gefaBt. Die politi-
sche Entwicklung wird gewöhnlich bis Zum Umbruchsjahr 1949 als
bürgerlich-demokratisch bezeichnet. Danach begannen die Jahre des
sozialistischen AuÍbaus, die auch die Schaffung einer sozialistischen
Rechtsordnung und - als Teil davon - eines sozialistischen Zivilrechts
seitens der stalinistischen Führung nach sich zogen.

Dementsprechend wird das erste Nachkriegsjahrzehnt der ungari-
schen Rechts. und Zivilrechtsentwicklung _ infolge der frühen Klassi-
fizierung von Gyula Eörsi.u a.'s dem Jahre 1955 _ in zweí Perioden
geteilt: in eine bürgerlich-demokratische Periode und in eine soziali-
stische Periode.

1. Im ersten Zeitabschnitt wurde das alte, vor dem Krieg ange-
wandte Recht formell in seiner Ganzheit erhalten. Als faschistisch
betrachtete Elemente des Zivilrechts (besonders im Familien- und
Vermögensrecht) wurden jedoch durch MaBnahmen der Gesetzge-
bung und der Rechtswissenschaft eliminiert. Gleichzeitig wurden
auch etliche feudale Institutionen angegriffen. Ein Teil der als feudali-
stisch angesehenen Rechtsinstitute aber konnte sich Kraft ihrer Tladi-
tion im Privatrecht erhalten.lr Die kapitalistischen Institutionen des
Privatrechts - die mit der sozialen und politischen Entwicklung in
Einklang standen - wurden in der Praxis und Wissenschaft bewuBt
beibehalten und als bürgerlich-demokratische Institutionen interpre-
tiert. Gleichzeitig entwickelten sich in der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit bereits solche Institutionen und Rechtsprinzipien, die als Vorláufer
des spáteren sozialistischen Zivilrechts zu bewerten sind. Nach der
Bewertung von Mádl aus dem Jahre 1963 sind gerade jene Rechts-

10 Eonsl (wie Fn. 8), S. 321-344. Im folgenden werd.en seine Thesen
ZusammengefaBt. Vgl. auch: FpRlxt; NIÁnr,, Das erste ungarische Zivilgesetzbuch _
das Gesetz IV vom Jahre 1959 _ im Spiegel der Gescliichte der ziúlrechtlichen
KodiÍikationen' in: N1Áor, (wie Fn. I), s ' 72_73.

11 Vgl. Eonsr (rvie Fn. 8), S. 322-828.
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prinzipien hierzu zu zfilen, die ,,die revolutionáre Umgestaltung des
Eigentumssystems in Ungarn Ítirderten und Íixierten. Sie brachten
schon im ersten Abschnitt das sozialistische Zivilrecht zum Aus-
druck".12 Inwieweit diese Rechtsinstitutionen als zivilrechtliche zu
betrachten sind, werde ich noch diskutieren.

2. Als Wendepunkt in der Entwicklung des Rechtssystems wird die
Schaffung der Verfassung im Jahre t949 angesehen. ,,Sie ist der erste
Kodex des Sieges der sozialistischen Kráfte, die dem Rechtssystem
vorwiegend das gesellschaftliche Eigentum der Produktionsmittel
zugrunde legt. Damit beginnt der innere Ausbau des sozialistischen
Zivilrechts, das Überhandnehmen der sozialistischen Rechtsauffas-
sung." tt Als Folge des Inkrafttretens der Verfassung verlor das alte
Privatrecht als Gewohnheitsrecht - wegen immer neuerer Einzelnor-
men an Bedeutung. Die Überreste des alten Rechts aber, die
weiterhin angewandt wurden, hatten sich den Ansprüchen der sozia.
listischen Ideologie anzugleichen. Inwieweit das Eigentumsrecht ein
Paradebeispiel für den AnpassungsprozeB liefert, versuche ich eben-
falls zrt zeigen.

IV. Die Gesetzgebung und die Eigentumsordnung

Die neue Eigentumsordnung wurde von auBen, durch das politische
System, durch öffentlich.rechtliche und verfassungsrechtliche Mittel
etabliert. Da es in dieser Ordnung und ihrer Implementierung im
wesentlichen um ,,Machtbezogenheit geht, wurde das Eigentumsrecht
nicht nur, oder nicht in erster Linie, als klassisch zivilrechtliches
Phánomen aufgefa8t...1a Dies bestátigt sich, wenn wir uns die Art
und Inhalte der trigentumsgesetzgebung ansehen. Wir können fest.
stellen, daB das positive Recht sich vorwiegend mit der Gestaltung der
áu8eren Eigentumsordnung bescháftigt.

Hier ist vor allem die Verstaatlichungsgesetzgebung zu nennen, die
im Zuge der Bodenreform konkretisiert wurde. Vor 1949 kam es vor,
daB die Übernahme in staatliches Eigentum durch untergeordnete
Rechtsnormen, etwa Verordnungen, zustande kam, was dem damals
geltenden Recht nicht entsprach.

12 N,IÁor, (wie Fn. 10), S' 72.
13 NlÁor ,  (wie Fn.  10) ,  S '  73.
la lVlÁor, (wie Fn. 4). S. 28.
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In der sogenannten stalinistischen Verfassung (1949) wurden die
wichtigsten politischen Prámissen des volksdemokratischen Staates
festgelegt. Hier wurde z;'rm ersten Mal die neue, dem sowjetischen
Beispiel entsprechende Hierarchie der Eigentumsformen sichtbar.ls
Die Vorherrschaft des gemeinschaftlichen und das ,,geduldete" Dasein
des privaten Eigentums wurden durch die Verfassung und deren
Interpretation durch die Gesetzgebung manifestiert. 16

Aus der Überprtifung der Rechtssetzungstátigkeit des Staates im
ersten Jahrzehnt der Volksdemokratie ergibt sich folgendes Bild: Das
positive Recht bescháftigte sich kaum mehr mit Rechtsregelungen, die
als solche dem Privatrecht zugeordnet werden können. So finden wir in
der ungarischen Gesetzgebung seit 1949 kaum mehr eine Ausein-
andersetzung mit den klassischen Fragen des Eigentumsrechts, etwa
mit dem Inhalt und Schutz des Eigentums, mit den verschiedenen
Erwerbsmöglichkeiten oder gar mit dem Miteigentum oder mit den
verschiedenen Benutzungsrechten (iura in re aliena).

Alle rechtlichen Bemühungen zielten auf staatliche Kontrolle und
auf die Beschránkung des Privateigentums ab: Enteignung, Verstaat.
lichung, Begrenzung des Immobilienverkehrs, Erwerbsbeschránkun.
gen besonders bezüglich des Bodens, staatliche Verwaltung der
Immobilien sowie die Erneuerung des Grundbuchsystems. Die recht-
lichen MaBnahmen waren politisch-ideologisch stark beeinfluBt. Nicht
nur wurden durch diese gemeinschaftliche Eigentumsformen privile-
giert, sondern auch einige soziale Gruppen bevorzugt behandelt. So
etwa wurden nach einem Dekret von 1952 sámtliche Hausliegenschaf-
ten aus dem ,,Eigentum der Ausbeuter und ehemaligen Ausbeuter" in
staatliches Eigentum überführt, wáhrend den Werktátigen ein Wohn.
haus bis zu sechs Zimmern und eine Hausliegenschaft zu Erholungs-
zwecken als Eigentum zugebillígt wurde.17

Diese Entwicklung schien schon einigen Zeitgenossen zu einseitig
und führte zudem Zv keiner ernsthaften Weiterentwicklung des

15 In der Verfassung heiBt es: ,,In der Ungarischen Volksrepublik befrndet sich der
wesentliche Teil der Produktionsmittel als gesellschaftliches Eigentum im Eigentum
des Staates, der Körperschaften oder der Genossenschaften. Die Produktionsmittel
können auch im Privateigentum stehen... ($ 4, Abs. 1). ,,Das durch Arbeit erworbene
Eigentum wird durch die Verfassung anerkannt und geschtitzt. Das Privateigentum
und die Privatinitiative darf den Gemeininteressen nicht zuwiderlaufen." ($ 8).

16 Für einen schematischen Überblick des ungaríschen Eigentumssystems in den
fünfziger Jahren siehe Tabelle 1 im Anhang.

17 Vgl. Gesetzesdekret 4/1952, $ 2; vgl. CsnNÁoI (wieFn. 1), S. 169, Fn.23. Füreine
spátere Regelung diesbezüglich siehe das Gesetzesdekret 28/1957.
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Privatrechts. Gyula Eörsi, der führende Zivilrechtler dieser Jahre,
schrieb L954: ,,Im weiten Bereich des Eigentumsrechts t. . .l fehlen
solche Rechtsregeln, fehlt das System solcher Regelungen, auf die
sich die Bevölkerung und die Rechtsanwender stützen könnten. Be.
züglich der gesetzlichen Regelungen unserer Eigentumsverháltnisse
passierte sehr wenig: wir müssen die allgemeinen Thesen der Verfas.
Sung anwenden und müssen diese den hier und da modernisierten
Thesen der richterlichen Praxis gegenüberstellen...18 So wurde _ nur
um ein extremes Beispiel anzufuhren _ die seit Werbőczy geltende 32_
jáhrige Ersitzungsfrist sowohlbei Immobilien als auch bei beweglichen
Sachen beibehalten. Auch die Regeln der Dienstbarkeit blieben von der
Gesetzgebung (und auch von der Gerichtspraxis) unberührt.

Die Einseitigkeit der eigentumsrechtlichen Gesetzgebung hatte eine
greiÍbare Rechtsunsicherheit erzeugt, deren Wahrnehmung Mitte der
fünfziger Jahre die Kodifikationsvorbereitungen für ein Ungarisches
Ziviligesetzbuch (UZGB) wesentlich beschleunigte. Im Verlauf dieser
Kodifikationsarbeiten erhoffte man sich, ein für das Zivilrecht und
insbesondere für die Eigentumsregelungen fehlendes, wohldurchdach-
tes und einheitliches Svstem zu konstruieren.le

V. Die Rechtswissenschaft und das Eigentum

In den ersten 15 Jahren nach dem Krieg blieb die ungarische Rechts-
wissenschaft (áhnlich der Gesetzgebung) die Bearbeitung vieler Fra.
gen des Eigentumsrechts schuldig. Die wissenschaftliche Debatte
konzentrierte sich vorwiegend auf die abstrakten theoretischen Fra-
gen des Eigentumsrechts. Gleichzeitig wurden die wichtigsten Werke
der marxistischen Rechts- und Eigentumstheorie ins Ungarische über-
setzt.zo Die wichtigsten Thesen des sowjetischen Eigentumsrechts
wurden immer wieder propagiert.2r Schwerpunkt der wissenschaftli-

18 Gyula Eonst, A polgári törvénykönyv kodifrkációjának néhány kérdése fEinige
Fragen der Kodifizierung des Bürgerlichen Gesetzbuches], in: Jogtudományi Közlöny
(1954) ,  S .  335.

19 Über die Kodifrkationsvorarbeiten siehe MÁor- (wie Fn. 10), S. 73-78.
20 VgI. Wpxpotrrow, A szocialista tulajdon polgári jogi védelme a Szovjetunióban

[Der zivilrechtliche Schutz des sozialistischen Eigentums in der Sowjetunibn], Buda-
pest 1955; VIrron KNnnl, A tulajdon a népi demokráciákban [Das Eigentum in den
Volksdemokratienl, Budapest L954.

zl Vgl' TIson P1r, A szovjet szocialista tulajdonjog kérdéséhez [Zur Frage des
sowjetischen sozialistischen Eigentumsrechts], in: Jogtudományi Közlöny (tgso),
s .  322-327.
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chen theoretischen Diskussion bot die in der marxistischen Rechts-
lehre zentrale Unterscheidung der verschiedenen Eigentumsformen,
vor allem zwischen persönlichem und privatem Eigentum.

Auch im Streit um die Selbstiindigkeit des Wirtschaftsrechts, wel-
ches auch eigentumsrechtliche Fragen berührte, beteiligten sich un.
garische Wissenschaftler. Die Frage wurde jedoch pro-sowjetisch, bzur.
gegen die Existenzberechtigung eines gesonderten Wirtschaftsrechts
entschieden.22

Ein weiteres Problem wissenschaftstheoretischer Auseinanderset-
zung bot die Verwaltung des staatlichen Eigentums und die Unter-
scheidung zwischen öffentlicher und privater Verwaltung.23 In Ver-
bindung mit diesem Fragenkomplex wurde auch bei uns das ,,Recht der
operativen Verwaltung" des staatlichen Eigentums analysiert. Nach
diesem Rechtsgrundsatz wurde dem Staat grundsátzlich die verwal-
tungsrechtliche Lenkung zuteil,,,wobei der Betriebseigentümer seine
Befugnisse als operativer Verwalter ausübte,,.24 Eines der wichtigsten
Werke zu diesem Sachverhalt wurde von Gyula Eörsi über die Plan-
vertráge verfaBt.25

Gleich der Gesetzgebung war auch die wissenschaftstheoretische
Bescháftigung mit den Fragen des Eigentumsrechts sehr einseitig und
wurde von der überproportionalen Bedeutung des staatlichen Eigen.
tums dominiert. Das bedeutete, daB die für die alltágliche Praxis
wichtigen, positiven Rechtsprobleme unzureichende Beachtung und
Bearbeitung fanden. Dieser Mangel wurde wáhrend der Kodifikations-
arbeiten nach 1953 besonders spürbar.

Dieses Bild láBt sich bestátigen' wenn wir die Ertráge der Rechts.
wissenschaft bezüglich des Eigentumsrechts zwischen 1945_1959
überblicken. Die theoretische Einseitigkeit der eigentumsrechtlichen
Fachliteratur wurde überwiegend dadurch kompensiert, daB das
ungarische Zivilrecht auf eine sehr entwickelte bürgerliche, vorsozia.
listische Fachliteratur, die aber von politischer Seite immer wieder
kritisiert wurde, zurückgreifen konnte.26

22 YgL IMIrr-ós VrlÁcH1 A gazdasásl jog problémája lProblem des Wirtschaftsrechts],
Budapest 1951.

z3 Vgl. Mtrl(ls VllÁctl1 A mag-yar civiljogtudomány 25 éve [25 Jahre ungarische
Zivilrechtswissenschaft], in : Jogtudományi Közlöny ( 1970), s. 262.

2s Yg|. KNnpp (wie Fn. 5), S. 2I; vgl. dazu Gyuln EÖRsI, Szocialista polgári jogunk
továbbfejlődésének eg-yes problémái lEinzelne Probleme der Fortentwicklung unseres
sozialistischen Zivilrechts], in: Jogtudományi Közlöny (1959), s. 20I_2O2.

25 Gyula Eönst, "Iervszetződések lPlanvertrágeJ, Budapest 1957.
26 Vgl. CseruÁnt (wie Fn. 1), S. 114_115'
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Die politisch-ideologische Beeinflussung, bzw. die Instrumentalisie-
rung der Rechtswissenschaften für eine sowjetisch-sozialistische Ei.
gentumsphilosophie, schlug sich durch die öffentlich-rechtlichen und
politischen Mittel alsbald auch im materiellen Zivilrecht nieder und
wurde besonders durch die Kodifikationsvorarbeiten beschleunigt.

VI. Altes Richterrecht, ,,neue" Rechtspraxis und Eigentumsfra,gen

Vor dem Krieg war das ungarische Privatrecht vorwiegend Richter-
recht,27 welches wiederum in erster Linie aus ftir die Gerichte binden-
den Entscheidungen der königlichen Kurie bestand.28 Dieses Richter.
recht kannte kein System der Prázedenzfálle, sondern stützte sich auf
frühere Kodifrkationversuche, deren Entwürfe als Ausdruck des a11-
gemeinen Re chts empfrnden s aufgefaBt wurd.en. 2e

Nach dem Krieg wurde dieses Richterrecht und die damit verbun-
dene Auffassung zunáchst aufrechterhalten. Bis zur Machtübernahme
der Kommunisten wurden 531 privatrechtliche Entscheidungen ver-
öffentlicht.3o Diese auch nach 1949 fortdauernde und für das neue
Gesellschaftssystem als brauchbar betrachtete Tladition hatte es
ermöglicht, daB im Rahmen eines neuen sozialistischen Rechtssy-
stems eine bestimmte Kontinuitát zu beobachten war, welche ,,in d.er
Aufrechterhaltung und in der Weiterentwicklung bestimmter, in Un-
garn für traditionell gehaltener Lösungen.. bestand.sl

Ende der vierziger Jahre und noch akzentuierter in den fünfziger
Jahren traten praktische Schwierigkeiten auf, die die Rechtsprechung
in Ungarn vor eine fast unlösbare Aufgabe stellten. Das ,,bürgerliche..
Richterrecht enthielt viele Elemente, die noch in der Phase des Liberal-
und Monopolkapitalismus oder nach dem Zweiten Weltkrieg im demo-

27 Für eine gute Zusammenfassung dieses Sachverhalts vgl. JÁNos ZI-INszr1 Die
Rolle der Gerichtsbarkeit in der Gestaltung des ungarischen Privatrechts vom 16. bis
zurr' 20. Jahrhundert, in: Ius Commune 10 (1983), S. 49-68, bes. S. 65-67.

28 Solche sogenannten ,,Entscheidungen zur Wahrung der Rechtseinheit" und die
Plenarentscheidungen der Kurie hatten bindende Kraft. Nebenbei wurden auch die
nicht bindenden prinzipiellen Beschlüsse veröffentlicht und in der Rechtspraxis
berücksichtigt.

2e Vgl. Gvula Eonst, Richterrecht und Gesetzesrecht in Ungarn. Zum Problem der
originalitát eines Zivilrechts, in: Rabels Zeitschriít, für Ausllindisches und Internatio-
nales Privatrecht 30 (1966), S. I22-I23.

30Vgl. Magánjogi Döntvénytár [Privatrechtliche Entscheidungssammlung] 1
(L947); 2 (1948);3 (1949).

31 Eonsr (wie Fn. 2U. S. I24.
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kratischen Ungarn entstanden sind. Gleichzeitig etablierten sich
privatrechtliche, sich auf einzelne Rechtsmaterien beziehende Rechts-
regeln, die sich nach Gesetzen und Verordnungen der neuen Macht
richteten und welche im Prinzip schon auf ,,sozialistischer Grundlage
standen". Die Gerichte muBten also ein in vieler Hinsicht gemischtes
Recht anwenden. Die Tatsache, daB die volksdemokratische Macht
verháItnismáBig viele neue' unerfahrene Richter angestellt hat, ver.
mehrte diese Schwierigkeiten.

Die politischen Machtráger versuchten der Rechtsprechung mit
einer Durchsicht der früheren Gerichtsentscheidungen der Kurie aus
der Notlage ar helfen. Nach der Regierungsverordnung Nr. 4338/1949
konnte das nach dem Krieg geschaffene oberste Gericht námlich die
früher ergangenen prinzipiellen Beschlüsse, die,,Entscheidungen zur
Wahrung der Rechtseinheit.. sowie die Plenarentscheidungen über.
prüfen und gegebenenfalls aufrechterhalten, abándern oder auBer
Kraft setzen.32 Im Zuge dieser drei Jahre dauernden Durchsicht
wurden etwa 200 frühere Entscheidungen _ davon 19 eigentumsrecht-
liche _ überprüft.33 Durch diese Revision wurde das Richterrecht, das -

zugespitzt formuliert - als Bewahrer des alten Gewohnheitsrechtes
betrachtet wurde, ,,den Ansprüchen des sozialistischen AuÍbaus ange.
paBt..sa und konnte bis zur KodiÍikation eine _ auch nach Bewertung
der sozialistischen Rechtswissenschaft - durchaus positive Rolle im
Zivilrecht spielen.

In $ 38 der Verfassung heiBt es: ,,Dem Obersten Gericht obliegt die
prinzipielle Lenkung der richterlichen Tátigkeit und die Rechtspre-
chung sámtlicher Gerichte. Das oberste Gericht kann Richtlinien
festsetzen und prinzipielle Entscheidungen treffen, die für die Ge-
richte bindend sind." Somit legt es einerseits die Hauptrichtungen und
maBgebenden Gesichtspunkte der Rechtsprechung fest (Richtlinie),
andererseits formuliert es in der Auseinandersetzung mit einem
konkreten Rechtsproblem rechtsdogmatische, für künftige Prozesse
verbindliche Rechtsentscheidungen.

Daneben hatte das oberste Gericht die Möglichkeit, auch mit
anderen Mitteln die Praxis zu lenken. So z. B. durch die ,,stellung-

32 Vgl. Eönsr (wie Fn. 29), S. I27-L28.
33 Für das Jahr 1950: 70; für 1951: 60. Für 1952_53 fehlen die Angaben. Vgl. ENnnB

NIzsalovszrv (Hrsg.), A legfelsőbb Bíróság Elvi Tanácsának hatátozatai [Die Beschlüsse
des Senats für Grundsatzentscheidungen des obersten Gerichtes] I. Bd. (1950),
Budapest 1951; II. Bd. (1951), Budapest L952.

34 NIÁol (rvie Fn. 10). S. 73.
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nahmen seiner Kollegien.., die unabhángig von einer konkreten Streit-
frage mit interpretatorischem Inhalt abgefaBt wurden, und für die
Gerichte zwat nicht bindend, aber ihnen durch amtliche Veröffentli.
chung bekannt waren und von ihnen meistens befolgt wurden. Für die
weitere orientierung der Gerichte wurden konkrete, für wesentlich
gehaltene Entscheidungen d,er verschiedenen Gerichte seit 195335 im
amtlichen Blatt des Obersten Gerichts unter der Rubrik ,,Gerichts-
entscheidungen.. veröffentlicht. Bis zum Inkrafttreten des UZGB
wurden etwa eintausendfünÍhundert Gerichtsentscheidungen be.
kanntgemacht.36 Unter den durchgesehenen Entscheidungen, die
zwischen 1946 und 1959 erschienen sind, befassen sich etwa 97o mit
der privatrechtlichen Eigentumsordnung: 3 der 18 Grundsatzentschei-
dungen, 30 der 760 Ste1lungnahmen' I44 det 1.558 veröffentlichten
Entscheidungen.3T

Durch die Gerichtspraxis wurde zum Beispiel in der Frage des
Eigentumsübergangs von beweglichen Sachen die alte Regelung auf-
rechterhalten, welche dogmatisch aus dem deutschen Recht übernom-
men wurde, ohne daB das ungarische Recht die traditio als ein
besonderes dingliches Rechtsgescháft angesehen hátte.

VII. Staatlíches (gesellschaftli.ches) Eigentum
uersu.s tndiuiduelles Eigentum

,,Die Prioritát oder qualitativ höhere Stellung des staatlichen Eigen-
tums wurde sowohl in der Doktrin als auch im positiven Recht zum
Ausdruck gebracht."3s Das hierarchische Verháltnis von staatlichem
und individuellem Eigentum wurde auch in der Gerichtspraxis ver-
treten. Die verfassungsrechtliche Privilegierung des staatlichen Eigen-
tums wurde mit Hilfe der Rechtswissenschaft und der zentralisierten
Lenkung der Gerichtspraxis ins Privatrechtliche umgesetzt.

Vielleicht das beste Beispiel daÍür liefert die berühmte Bestimmung
des staatlichen sozialistischen Eigentumsrechts, die, in der sowjeti-
schen Gerichtspraxis ausgebildet, durch Wenediktows Arbeiten auch

35 Mit Ausnahme der Stellungnahmen, die seit 1955 existieren. Vgl. GesetzIIJISS :
Über die organisation der Gerichte.

36 18 Prinzipielle Entscheidungen, 760 Stellungnahmen des zivilrechtlichen Kolle-
giums, 862 andere Entscheidungen; vgl. Bírósá91Hatátozatok Jg' 1_7 (1953_1959).

37 Bezüglich der Themenkreise der Entscheidungen siehe Tabó[e 2 im Anhang. Die
Daten des Jahres 1952 waren nicht zugánglich.

38 MÁor- (wie Fn. 4). S. 28.
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in Ungarn rezipiert und dort L957 als prinzipielle Entscheidung Nr.
XIV39 für die Gerichte bindend erklárt wurde. Diese Bestimmung
schreibt vor, daB, falls das Eigentumsrecht eines Grundstückes oder
anderer Produktionsmittel strittig ist, die Vermutung gilt, daB diese
staatliches Eigentum bilden, solange das Gegenteil nicht bewiesen
wird. Diese Vorschrift wurde dann auch in das UZGB übernommen.40

Die hierbei bemerkenswerte Reihenfolge der Rechtssetzung: Wis-
senschaft-Praxis-Gesetzgebung ist auch bei der Durchbrechung des
Prinzips ,,aedificium solo cedit,, zLL beobachten. Das Gebáude gehört
nicht dem Eigentümer des Grundstücks, wenn eS von der Genossen-
schaft auf staatlichem oder auf fremden Boden gebaut wurde. Hier
kann man das Zusammenspiel der drei Gestalter des Rechtslebens
beobachten. Das in der gerichtlichen Praxis aufgetauchte Problem
wird von der Wissenschaft wáhrend der KodiÍikationsvorarbeiten
aufgegriffen. Die KodiÍikationsentwürfe wirken auf die Praxis z:u-
rück, und schlieBlich wird die Beschránkung des alten Prinzips
kodifiziert, freilich in umfassenderem MaBe als das ursprüngliche
Problem AnlaB gab.

Der besondere Schutz des gesellschaftlichen Vermögens wurde
durch die Vorschrift einer erhöhten Sorgfalt in der Verfassung ($ 59)
gewáhrleistet. Der Schutz des Volksvermögens, die Festigung des
gesellschaftlichen Eigentums und dadurch die Steigerung der wirt-
schaftlichen Kraft der Volksrepublik war also für jeden Ungarn eine
verfassungsmáBige Pflicht. Die als Grundprinzip des sozialistischen
Eigentumsrechts geltende Erwartung ist zweiseitig: clie Bürger des
Staates haben einerseits die Pflicht, das Staatseigentum nicht zu
verletzen, andererseits sind sie auch verpflichtet, dieses zu festigen
und besser darauf aufzupassen. als auf die Gegenstiinde des nicht-
gesellschaftlichen Vermögens. Diese Dichotomie im Bereich der all.
gemeinen Verhaltensnormen ist charakteristisch für die sozialistische
E igentumsbetrachtung.

Die privilegierte BehandlutrB, die Ausnahmestellung des gesell-
schaftlichen Eigentums drückte sich auch in mehreren kleineren
Regeln aus, die sich teilweise im positiven Recht, teilweise in der
Praxis ausgebildet hatten: So können z. B. durch Fund nur die Gegen.

39 In: Bíróság Határozatok Lg57/6, S. 176_177.
a0 Vgl' CsexÁnr (wie Fn. 1), S. 157_159; vgl. auch Motivbericht zu der Gesetzesvor.

lage des Zivilgesetzbuches der Ungarischen Volksrepublik, in: Zivilgesetzbuch der
Ungarischen Volksrepublik, Budapest 1960. S. 190.
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stánde des individuellen Eigentums erworben werden; der gefundene
Schatz aber geht íns staatliche Eigentum über, der Finder kann
belohnt werden. Wenn eine Genossenschaft - etwa aus Versehen -
einen Boden bebaut hat, an dem ihr keine Nutzungsbefugnis zustand,
kann sie trotzdem an den Erzeugnissen Eigentum erwerben. Dem
staatlichen Eigentum gegenüber besteht für den gutgIáubigen Káufer
keine Ersitzungsmöglichkeit; bei der Verarbeitung und der Vereini-
gung kann der Staat seine Gegenstánde in naturo zurückfordern oder
zurückbehalten.a1

VII. Persönliches Eigentum _ Priuateigentum: Unterschiede ?

DaB die Verfassung aus dem Jahre 1949 die Unterscheidung zwischen
persönlichem und privatem Eigentum noch nicht enthielt, trug nicht
gerade zur Klárung der praktischen Schwierigkeiten bei. Der lange
Zeít notgedrungen als richtungsweisend betrachtete Verfassungstext
lautete: ,,Das durch Arbeit erworbene Eigentum wird durch die Ver-
fassung anerkannt und geschützt... ($ 8)

In der Rechtstheorie setzte man sich bereits 1949 mit dem Begriff
und den Eigenschaften des persönlichen Eigentums auseinander.a2 Bis
dahin hatte sích auch die Wissenschaft das Bild des einheitlichen
Eigentums bewahrt. a3

Nach den Vollbringern der wissenschaftlichen ,,Rezeption" wurde
zwischen Privateigentum und persönlichem Eigentum durch die Ge-

al Vgl. CsaNÁot (wie Fn. 1), passim.
a2 Yg|. TIson Pnnn, A személyi tulajdon néhány intézményének kérdése a szovjet

jogban és fejlődése a népi demokráciák alkotmányának tükrében [Fragen bezüglich
einiger Institute des persönlichen Eigentums irn sowjetischen Recht und seine
Entwicklung im Spiegel der volksdemokratischen Verfassungen], in: Jogtudományi
Közlöny ( 1949), S. 102_109; AlaoÁn Cztct-ÁNvI, Alkotmányunk és a tulajdonjog fejlődéÁe
[Unsere Verfassung und die Entwicklung des Eigentumsrechts], in: Jogtudómányi
Közl öny (1950), S. 165_169.

43 Dazu liefert einen práchtigen Beweis das berechtigterweise viel gepriesene Buch
von Gyule Eönst, dem spáteren ,,Haupttheoretiker.. des sozialistischen Eigentums-
rechts. Vs]. Gyr'u Eönsl. A tulajdonátszá||ás kérdéseiről lÜber die Frágen des
Eigentumsübergangs], Budapest 1947, Dies bezeugt auch eine lehrbuchartigúusam-
menfassung des damals geltenden ungarischen Privatrechts - eigentlich Abschrift
einer Vorlesungsreihe _ von István Szászy. Schon in diesem Buch eischeint auch eine
kurze Passage über das persönliche Eigentum des sowjetischen Rechts. Dies wird aber
mit dem ungarischen Recht noch nicht in Zusammenhang gebracht. VgI. IsrvÁN SzÁsz,v,
A- magyar magánjog alapintézményei. Jegyezték: Aszrnlos TrneruÉn - Tlsn lsrvÁN
[Grundinstitutionen des ungarischen Privalrechts. Aufgezeichnet von Trnnnrtn Aszre-
l,os _ Isr.vÁN ,Ilse], 

Budapest 1949, S. 131_132.
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genstánde der beiden Eigentumsformen unterschieden. objekte des
persönlichen Eigentums waren demzufolge die Gegenstánde des per.
sönlichen bzw. des familiáren Verbrauchs und dienten der Befriedi-
gung der menschlichen Grundbedürfnisse. Als im privaten Eigentum
stehend wurden indessen die Produktionsmittel betrachtet, die vor
allem ZumVermögen der Kleinbauern und Kleinhandwerker gehörten.
Diese Eigentumsform wurde aber praktisch nur als Überbleibsel des
früheren kapitalistischen Wirtschaftssystems betrachtet und als In-
stitution mit Übergangscharakter behandelt.44 Zweifel bezüglich des
Verschwindens des Privateigentums kamen erst Ende unserer Epoche
auf, als die Möglichkeit der Warenverháltnisse in der sozialistischen
Gesellschaft nicht mehr wegzudenken war.ns

Wenn wir aber die sehr spárlichen zivilrechtlichen Normen über das
persönliche Eigentum mit denen über das bestandene Privateigentum
vergleichen' So können wir keinen grol3en Unterschied entdecken. In
einer Rechtsquelle taucht der Begriff ,'persönliches Eigentum.. über.
haupt nur im Jahre 1956,46 in den dokumentierten Entscheidungen
des obersten Gerichtshofs noch ein Jahr spáter auf.a7

Die Unterscheidung zwischen den zwei Formen war also in der
Praxis sehr schwer zu handhaben. Nicht nur im ersten Jahrzehnt
der,,sozialistischen Rechtsentwicklung" stieBen die Rechtsanwender
diesbezüglich auf groBe Schwierigkeiten, sondern auch nach der
Kodifikation. a8 Die einfache Frage, ob man eine Sache als durch
Arbeit erworbenes Privateigentum oder als persönliches Eigentum
anzusehen hat, bereitete ziemlich groBe Probleme.

Die Zweiteilung der individuellen Eigentumsformen wurde in der
Theorie vollzogen. Neben den für die Qualifizierung des Gegenstandes
zwar wichtigen, aber ziemlich wackeligen Gesichtspunkten hat die
Fachdiskussion nur sehr dürftige weitere Unterscheidungsmerkmale
ausarbeiten können. Einer der Unterschiede sollte darin bestehen, daB
das persönliche Eigentum die Unterstützung des Staates genieBe, das
private jedoch dies nur insofern tue, als es sich um werktátig erwor.
benes Privateigentum handele. Ein weiterer Unterschied sollte darin
liegen, daB die Verwendung des Privateigentums die Interessen der

aa Stellvertretend vg|' Czlc;t'ÁNvl (wie Fn' 42), S' 167_168.
a5 Vgl. EönsI (wie Fn. 24), s' 193_204, besonders S' 195.
a6 Vgl. Regierungsverordnung Nr. 35/1956 über die Wohnungsmiete.
a7 Vgl. Stellungnahme des zivilrechtlichen Kollegs Nr. 455.
a8 Vgl. LaJos VÉxÁs, Neue Formen privatwirtschaftlicher Erwerbstátigkeit, in:

BnuNNnn/Ppapr (wie Fn. 1), S. 76. Thxacs (wie Fn. 1), S. 14-15.
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Gemeinschaft nicht schádigen dürfe. Im Rahmen des persönlichen
Eigentums sei dies eigentlich gegenstandslos, weil seíne Funktion,
die bestmöglichste Bedürfnisbefriedigung, auch im Interesse der Ge.
meinschaft begründet sei. a9

Als bestes Beispiel fur die Abgrenzungsunsicherheit zwischen den
zweiindividuellen Eigentumsformen sei folgendes erwáhnt: Nach 1956
erhielt die sozialistische Umgestaltung der Landwirtschaft neue Im-
pulse. AIs kleine Konzession an die Bauern wurde ihnen zugestand.en,
daB sie ihre Hauswirtschaft als Eigentum behalten konnten.so Damit
wurde eigentlich ein Stück stalinistischer Wahrheit weggeworfen, da
mit der Anerkennung des Hauswirtschaftseigentums auch Produk-
tionsmittel als Gegenstand des persönlichen Eigentums anerkannt
wurden. Zur Selbstberuhigung hat die Wissenschaít eine Theorie
ausgebildet, derzufolge die aus der Hauswirtschaft stammenden Ge-
winne als ergánzender Arbeitslohn zu betrachten sind.sl

Wn. Abschliel3ende Thesen

1. Die vorstehenden Ausführungen zur Entwicklung des Eigentums.
rechts in lJngarn in den vierziget und fünfziger Jahren haben belegt,
daB die innere, zivilrechtliche Eigentumsordnung in ihrer Abstrakt-
heit auch in Ungarn wáhrend dieser schweren Umbruchszeiten eine
beachtenswerte historische Stabilitát gezeigt hat. Unter innerer Ei-
gentumsordnung wird die innere, zivilrechtiiche Gestaltung des sub-
jektiven Eigentumsrechts verstanden, die sich in der Dreiteilung von
iura utendi et fruendi, iura disponendi und ius possid,end'i áuBert.52

Gleichzeitig hat sich gezeigt, daB diese zivilrechtliche Eigentums-
ordnung stark durch die ökonomischen und politischen Gegebenheiten
der Gesellschaft und durch die von auBen oktroyierte verfassungs-
rechtliche Eigentumsordnung bedingt wurde. Die letztere betrachtet
das Eigentum als einen Teil der Wirtschaftsordnung und versucht es
durch öffentlichrechtliche und verfassungsrechtliche Mittel im Dienste
der sozialistischen Entwicklung zu manipulieren.

2. Das sozialistische Eigentumsrecht wurde zuerst durch verfas-
Sungsrechtliche und öffentlichrechtliche Normen gestaltet. Diese

1? vgt. CseNÁot (wie Fn. 1), S. 169, Fn' 25.
so Vgl. Thxacs (wie Fn. 1), S. 14.
sl Vgl. Vtt,Ácuy (wie Fn. 2u, s,262,
sz Vgi. KNnpp (wie Fn. S), S. 18 und 20.
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Rechtss etzungstáti gkeit wurd'e durch die Wís senschaft weitestgehend

unterstützt.
B. Diese riffentlichrechtriche EinfluBnahme auf zivilrechtliche Insti-

tutionen ist gerade in den Bereichen zu beobachten, in denen die

Erfordernisse der Wirtschaft und die Wirtschaftslenkung dies benötig-

ten. Das Eigentumsrecht ist pointiert ein solcher Bereich' Im Eigen-

tumsrecht überwogen - fo,mlll gesehen - bis zum InkraÍttreten des

TJZGB öffentlichre-chtliche Eleménte und Rechtsquellen. Nach 1959

wurden die Regeln' d'ie die ,,Machtseite.. des Eigentums reprásentier-

ten, und. durch"welche ,,der staat das Eigentumssystem der zentralen

Planwirtschaft entspráchend gestaltet haben wo11te..,53 ziuilisiert,

indem sie in den zivilrechtlichen Kodex einverleibt wurden' Dieser

Vorgang setzte in Ungarn verháltnismáBig spát ein.

4. Die lJrsache dieses Befundes ist darin zu sehen, daB die wissen-

schaft die Rechtspraxis im Bereich der inneren, zivilrechtlichen Eigen-

tumsordnung lange Zeit weítestgehend im Stich gelassen hat.
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53 MÁor- (wie Fn. 4), S. 28.
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Gesellschaftliche s Eigentum Perstinliches
Eigentum

Privateigentum

Eigentum der staatlichen Unternehmen

Staatliche lStaatlich" lStaatliche
Unternehmenunter lAktiengesellschaften lUnternehmen unter
Ministerialaufsicht I tz. n. Nationalbank, I Aufsicht der Ráte

I Staatseisenbahn) l- gemeindeeigene,

I lstadteigene,
I lbezirkseigene und
I lhauptstadteigene U.

Perstjnliches Eigentum
der Staatsbirrger:
- ein Wohnhaus (bis zu
sechs Zimmern)
- ein Erholungshaus

Eigentum an Waren, die
nicht zur eígenen
Bedarfsbefríedigung
dienen

Eigentum der haushaltsgebundenen Organe des Staates
- Zentrale haushaltgebundene Organe
(hijchste Organe der Staatsgewalt, Zentralorgane der Staatsverwaltung,
Oberstes Gericht, Oberste Staatsanwaltschaft)
- Ortliche haushaltsgebundene Organe
(regionale organe, Bezirks- und Gemeinderáte, Gerichte,
Staatsanwaltschaft)

Nebenwirtschaft seigen-
tum (Hofirirtschaft) der
Mitglieder der LPG (nur
an bestimmten
Produktionsmitteln)

Bodenbesitz
Qe nach Beschaffenheit
des Bodens etwa I2-I5
Hektar - GV. 9. und 10.
v.J. 1957)

Eigentum der nicht
bevorzugten
gesellschaftlichen
Organisationen
(2. B. Anwaltskammer)

Geno s s en s ch afts eige ntum
- Konsumgenossenschaften
- Spargenossenschaften
- Produktionsgenossenschaften des Handwerks
- Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften
- LandwirtschaÍt'liche Fachvereinigungen
- Wohnbaugenos senschaften
_ Landes. und Bezirksverbánde der Genossenschaften

Vereinseigentum Teíleigentum der
Mitglieder in den LPGs

Stiftungseigentum

Kirchenvermrigen Eigentum an
Produktionsmitteln der
Kleinbauern und
Kleinhandwerker

Eigentum der bevorzugten gesellschaftlichen Organisationen z. B. Partei
Jugendbewegung, Frauenverband

Eigentum der
Arbeit s gemein s ch afte n
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